
Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesen Tagen jährt sich der soge-
nannte “Schwarze Freitag” (25. Okto-
ber 1929) zum achtzigsten Mal. Seit-
dem gilt dieser Tag als Synonym für
den wohl bekanntesten Börsencrash
an der New Yorker Börse. Der
“Schwarze Freitag” gilt als Beginn und
Auslöser der dramatischen Folgen der
Weltwirtschaftskrise, die in den Folge-
jahren zu schweren volkswirtschaftli-
chen Einbrüchen geführt hat. Die ak-
tuelle Finanzkrise hat sich mittlerweile
auch zum ersten Mal gejährt. Deren
Beginn wurde durch den Insolvenzan-
trag der US-amerikanischen Bank
Lehman Brothers am 15. September
2008, dem sogenannten „Schwarzen
Montag“, symbolisiert.
Vor wenigen Monaten gab es noch
zahlreiche Stimmen, die einen ähnli-
chen Verlauf der Finanzkrise prognosti-
zierten, wie er vor 80 Jahren bereits
schon einmal stattgefunden hat. Auch
unsere Einschätzungen waren zu Be-
ginn dieses Jahres noch von deutlich
weniger Optimismus geprägt. So be-
richteten wir noch in der Januar-Aus-
gabe unseres Newsletters von düste-
ren Zukunftsprognosen.
Aufgrund zahlreicher staatlicher Inter-
ventionen sieht ein Teil der Ökonomen
die Talsohle der Krise als bereits durch-
schritten. Die aktuelle Entwicklung
scheint den britischen Ökonomen
John Maynard Keynes (1883-1946) zu
bestätigen. Dieser sprach sich be-
kanntlich im Falle eines marktwirt-
schaftlichen Versagens für staatliche
Interventionen aus.

Allerdings ist unsicher, was geschehen
wird, wenn die staatlichen Sub-
ventionen auslaufen werden. Es könn-
te sein, dass die Probleme nur nach
hinten verschoben wurden und erst in
Zukunft deutlich werden. Aus diesem
Grund stellt sich die Frage der dauer-
haften Wirksamkeit von staatlichen
Konjunkturprogrammen. Von längerer
Dauer sind hingegen die gesetzlichen
Neuerungen, die nur aufgrund der
Finanzkrise umgesetzt werden konn-
ten. Allen voran sind hier die
Regelungen zur Vorstandsvergütung,
zur Bankenkontrolle oder das Steuer-
hinterziehungsbekämpfungsgesetz zu
nennen. In diesem Newsletter werden
wir gesetzliche Neuerungen aus dem
Bereich des Steuer- und Wirtschafts-
rechts vorstellen, die auf den direkten
Einfluss der Finanzkrise zurückzuführen
sind.
Die Zukunft wird zeigen, ob die staat-
lichen Interventionen tatsächlich die
Krise in der Realwirtschaft verkürzt ha-
ben oder diese nur in die Zukunft ver-
schoben haben. Dennoch schließe ich
mich den Worten meines Kollegen
Claus Peter Scheucher aus dem Januar-
Newsletter an und sehe in der derzeiti-
gen Lage die Chance für einen Neube-
ginn und einen nachhaltigen wirt-
schaftlichen Aufschwung.

Mit den besten Empfehlungen
Ihr
Erhard Jarraß
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AWT Horwath Wiesn Golfturnier 2009
Am 19.09.2009 fand dieses Jahr unser
Golfturnier auf dem Golfplatz Hohen-
pähl statt. Da an diesem Tag auch die
Eröffnung der Wiesn war, war das
Motto vorgegeben: „AWT Horwath
Wiesn Golfturnier“. Bei schönem Wet-
ter trafen sich 76 Golfer und 30
Schnupperkurs-Teilnehmer zum Gol-
fen. Am Abend kamen noch weitere
20 Gäste zum Abendessen hinzu. Golf
und die Wiesn passen
gut zusammen, beson-
ders am ersten Tag. Die
Schläge sind wichtig –
für den Golfer die Schlä-
ge, bis der Ball im Loch
ist, für den Münchener
Oberbürgermeister die
Schläge, bis er das erste
Fass Bier angezapft hat.
Oberbürgermeister Ude
brauchte nur zwei
Schläge, davon träumt
so mancher Golfer!

Alles war auf die Wiesn ausgerichtet, als
Tee Geschenke gab es Bier- und Hendl-
marken, als Preise die original Wiesn-
krüge 2009, und zum Essen gab es
Hendl, Schweinshaxen, Steckerlfisch
und weitere Wiesnschmankerl.

Wir haben uns sehr über die vielen
Gäste gefreut und danken nochmals für
Ihr Kommen und die gute Stimmung. �

Annette Keiner Fachberaterin für
internationales Steuerrecht

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu kön-
nen, dass unsere Mitarbeiterin Frau
StB Annette Keiner nach bestandener
Zusatzausbildung nunmehr als Fach-
beraterin für internationales Steuer-

Annette Keiner,
StB, Fachberate-
rin für interna-
tionales
Steuerrecht,
Associated
Partner

recht qualifziert ist. Damit erweitern
wir erneut unsere Kompetenz bei der
Steuerberatung im internationalen
Umfeld. Wir gratulieren Frau Keiner zu
diesem Erfolg. �

Wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr
verschiedene Praxisworkshops zu un-
terschiedlichen Themen der nationa-
len und internationalen Rechnungsle-
gung anbieten zu können. Die jeweili-
gen Themen und Termine entnehmen
Sie bitte der ersten Seite. Bei den
Referenten unserer Workshops handelt
es sich allesamt um erfahrene Praktiker
aus der Prüfung und Beratung.
Die Praxisworkshops sind für sie ko-
stenlos, aber nicht umsonst. So han-

delt es sich bei unseren Themen um
die Prüfungsschwerpunkte 2009 der
Deutschen Prüfstelle für Rechnungsle-
gung (DPR). Unsere Workshops bein-
halten die Bearbeitung eines anschau-
lichen Fallbeispiels aus der Unterneh-
menspraxis mit konkreten Handlungs-
empfehlungen, Hilfsmitteln und Ablei-
tungen. Den Abschluss einer Veranstal-
tung bildet eine Fachdiskussion mit ei-
nem daran anschließenden come to-
gether mit Imbiss.

Das Ziel dieser Workshops ist es, den
Teilnehmern die spannende und kom-
plexe Materie des jeweiligen Work-
shops Schritt für Schritt näherzubrin-
gen. Um dies zu erreichen, werden an
die Teilnehmer Vortrags-Hand-outs
verteilt.
Ich hoffe, dass wir Ihr Interesse für un-
sere Workshops geweckt haben und
würde mich freuen, Sie persönlich auf
unseren Veranstaltungen begrüßen zu
dürfen. �

AWT Horwath Praxisworkshops zur Rechnungslegung

Barbara Erdt,
WP/StB,
Partnerin

STEUERRECHT

Neuerungen durch das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz
Bereits in unserem April-Newsletter
berichteten wir über den Kabinettsbe-

schluss zur Einführung des Steuerhin-
terziehungsbekämpfungsgesetzes.

Mittlerweile ist dieses Gesetz am
01.08.2009 in Kraft getreten. Die Um-
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Umsatzsteuerliche Behandlung von Krankenhausleistungen nach
§ 4 Nr. 14 UStG n.F.

Vor dem Hintergrund der Anpassung
des deutschen Steuerrechts an die
Regelungen der Europäischen Union
und die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) hat der Ge-
setzgeber im Zuge des Jahressteuerge-
setzes 2009 eine Neuordnung des
§ 4 Nr. 14 Umsatzsteuergesetz (UStG)
beschlossen. Die ab dem 01.01.2009
gültigen Umsatzsteuerbefreiungsvor-
schriften für Krankenhäuser sind nicht
mehr in § 4 Nr. 16 UStG n.F., sondern
abschließend in § 4 Nr. 14 UStG n.F.
geregelt. Krankenhausbehandlungen
sind gemäß § 4 Nr. 14 Buchst. b) UStG
weiterhin von der Umsatzsteuer be-
freit, soweit sie von Einrichtungen des
öffentlichen Rechts oder von den in
§ 4 Nr. 14 Buchst. b) UStG ausdrück-

lich genannten Einrichtungen im Rah-
men des von der Zulassung erfassten
Bereichs erbracht werden. Werden die
Leistungen jedoch von Krankenhäu-
sern erbracht, die von Einrichtungen
des privaten Rechts betrieben werden,
so unterliegen diese nur dann der
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 14
Buchst. b) Satz 2 Ziffer aa) UStG, wenn
sie nach § 108 Sozialgesetzbuch V zu-
gelassen sind. Die Regelungen des
§ 108 SGB V erfassen nur solche
Krankenhäuser, die nach den landes-
rechtlichen Vorschriften als Hoch-
schulklinik anerkannt sind, die in den
Krankenhausplan eines Landes auf-
genommen sind (Plankrankenhäuser)
und die einen Versorgungsvertrag mit
den Landesverbänden der Krankenkas-

sen und den Verbänden der Ersatzkas-
sen abgeschlossen haben (vgl. BMF-
Schreiben vom 26.06.2009; BStBl I
S. 756). Ferner wurde durch das Jah-
ressteuergesetz 2009 auch die Neu-
ordnung des § 14 Nr. 16 UStG be-
schlossen, der die Umsatzsteuerbefrei-
ungsvorschriften für Betreuungs- und
Pflegeleistungen hilfsbedürftiger Per-
sonen erfasst (vgl. BMF-Schreiben vom
20.07.2009; BStBl I S. 774).
Die BMF-Schreiben zur Einführung des
§ 4 Nr. 14 u. 16 UStG sind im Internet
auf der Seite des Bundesministeriums
der Finanzen (www.bundesfinanzmini-
sterium.de) zum download sowie bei
uns unter der Telefonnummer 089
76906-0 erhältlich. �

Barbara Echinger,
WP/StB,

Associated Partner

Regelung zum häuslichen Arbeitszimmer verfassungswidrig?
Seit dem 01.01.2007 können Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer nur dann noch steuerlich berück-
sichtigt werden, wenn das Arbeitszim-

mer den Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen und beruflichen Betäti-
gung bildet (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b
EStG). Zum Themenbereich “häusli-

ches Arbeitszimmer” berichteten wir
bereits in unseren Newslettern März
und August 2009.
Seit Einführung des Abzugsverbots ist

setzung des Steuerhinterziehungsbe-
kämpfungsgesetzes wird durch die
mittlerweile verabschiedete Steuerhin-
terziehungsbekämpfungsverordnung
geregelt.
Mit dieser neuen Rechtslage sind auch
zahlreiche gesetzliche Änderungen
verbunden, welche erstmals ab dem
Veranlagungszeitraum 2010 anzuwen-
den sind. Diese Neuerungen betreffen
sowohl juristische als auch natürliche
Personen. Wesentlicher Kern des Steu-
erhinterziehungsbekämpfungsgeset-
zes sind erhöhte Mitwirkungs- und In-
formationspflichten des Steuerpflichti-
gen, wenn dieser eine Geschäftsbezie-
hung in einen „unkooperativen Staat“
unterhält.
Als „unkooperative Staaten“ werden
alle Länder eingestuft, die dem deut-
schen Fiskus keine Auskünfte in Steuer-
sachen erteilen und keinen dem
OECD-Standard entsprechenden Aus-
kunftsverkehr gewährleisten. Für diese
Länder sollte eine „schwarze Liste“
eingerichtet werden. Eine Eintragung
in die „schwarze Liste“ kann bereits
durch die bloße Ankündigung zum
künftigen Auskunftsaustausch verhin-

dert werden. Von dieser Möglichkeit
haben derzeit sämtliche Länder, mit
denen nicht ohnehin bereits ein Aus-
kunftsabkommen besteht, Gebrauch
gemacht. Diese plötzliche Koopera-
tionsbereitschaft ist zum einen auf den
Druck durch das Steuerhinterzie-
hungsbekämpfungsgesetz zurückzu-
führen, zum anderen dürfte aber auch
die Finanzkrise, die zu deutlichen Kapi-
talabflüssen aus den Finanzzentren ge-
führt hat, die jeweiligen Staaten dazu
bewegt haben, dass eine Auskunftsbe-
reitschaft signalisiert wird, um nicht
noch mehr Kapital und Bankkunden
zu verlieren.
Da derzeit die „schwarze Liste“ keine
Eintragungen enthält, ergibt sich kein
Anwendungsbereich für die neuge-
schaffenen Regelungen des Steuerhin-
terziehungsbekämpfungsgesetzes. Die
deutschen Steuerbürger mit Auslands-
investitionen bleiben somit von den
besonderen Nachweis- und Mitwir-
kungspflichten verschont.
Unabhängig von den „schwarzen Li-
sten“ wurden die Kompetenzen der
Zollverwaltung erweitert. Demnach
darf die Zollverwaltung nicht nur für

Zwecke der Bekämpfung der Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung Bar-
geldkontrollen durchführen, sondern
darf in Zukunft auch bei Verdacht auf
Steuerhinterziehung oder Betrug zum
Nachteil der Sozialleistungsträger tätig
werden. Dabei darf die Zollverwaltung
zur Überwachung des grenzüber-
schreitenden Bargeldverkehrs be-
stimmte Daten erheben, verarbeiten
und nutzen. Zukünftig müssen diese
Daten keinen unmittelbaren Zusam-
menhang zum festgestellten Transport
von Bargeld aufweisen.
Es lässt sich somit festhalten, dass der
Steuerpflichtige derzeit vom Steuer-
hinterziehungsbekämpfungsgesetz
nichts zu befürchten hat. Allerdings
bleibt die weitere Entwicklung abzu-
warten, ob die „schwarze Liste“ auch
in Zukunft leer bleibt. Erfahrungen aus
der Vergangenheit legen den Schluss
nahe, dass einige kooperationswillige
Länder bislang nur Lippenbekenntnis-
se abgegeben haben. Sollte dann der
zukünftige Auskunftsaustausch in der
praktischen Ausgestaltung tatsächlich
nicht funktionieren, könnte sich die
„schwarze Liste“ sehr schnell füllen. �
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Abschied von der Lohnsteuerkarte
In diesen Tagen werden zum letzten
Mal Lohnsteuerkarten auf Papier ver-
sendet. Zukünftig wird die Lohnsteuer-
karte durch ein elektronisches Verfah-
ren ersetzt.
Allerdings ist der Lohnsteuerkarte für
2010 nicht nur ein nostalgischer Wert
zuzuerkennen. Vielmehr hat diese
Lohnsteuerkarte auch einen Siche-
rungscharakter („Fallback“) für den

Fall, dass bei der Umstellung auf das
elektronische Verfahren wider
Erwarten Daten verloren gehen soll-
ten. Aus diesem Grund wurde von der
Oberfinanzdirektion Koblenz die Emp-
fehlung herausgegeben, dass die
Lohnsteuerkarte für das Jahr 2010 über
2010 hinaus aufbewahrt und keines-
falls vernichtet werden sollte.
Weiterhin ist darauf zu achten, dass die

diese Regelung verfassungsrechtlich
umstritten. Neben dem Finanzgericht
Münster (vgl. Newsletter August
2009) hat nunmehr auch der Bundes-
finanzhof erhebliche Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit der Regelung
zum Abzugsverbot von Aufwendun-
gen für ein häusliches Arbeitszimmer.
Im konkreten Fall hatte der Bundesfi-

nanzhof im Rahmen des einstweiligen
Rechtsschutzes über die Verfassungs-
mäßigkeit von § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b
EStG zu entscheiden.
Auf diese Entwicklung hat mittlerweile
auch die Finanzverwaltung reagiert
und gewährt für jeden Einspruch, in
dem sich auf die Verfassungswidrigkeit
der Regelung zum häuslichen Arbeits-

zimmer berufen wird, die Aussetzung
der Vollziehung (BMF-Schreiben vom
06.10.2009). Über die weitere Ent-
wicklung, insbesondere über die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsge-
richts aufgrund der Vorlage des
Finanzgerichts Münster halten wir Sie
auf dem Laufenden. �

Lohnsteuerkarte die elfstellige Identifi-
kationsnummer enthält. Diese wird für
die Lohnabrechnung des Arbeitgebers
benötigt. Fehlt diese Nummer, kann
der Steuerpflichtige diese handschrift-
lich auf der Lohnsteuerkarte ergänzen.
Für sonstige Berichtigungen ist die
ausstellende Behörde beziehungsweise
für die Eintragung von Freibeträgen
das Finanzamt zuständig. �

Das neue VorstAG (auch relevant für die
GmbH?)

Am 05.08.2009 ist das Gesetz zur An-
gemessenheit der Vorstandsvergütung
(VorstAG) in Kraft getreten.
Nunmehr wurde festgelegt, dass die
Leistung des Vorstands als Kriterium
für die Angemessenheit gilt. In diesem
Zusammenhang ist der Aufsichtsrat er-
höhten Pflichten ausgesetzt. So hat
der Aufsichtsrat zu gewährleisten, dass
die Vorstandsvergütung eine „übliche
Vergütung“ (Branchenvergleich) nicht
ohne einen besonderen Grund über-
steigt. Insbesondere soll die Vergü-
tungspraxis auf eine nachhaltige Un-
ternehmensentwicklung ausgerichtet
sein. Dies gilt auch für variable Vergü-
tungssysteme, die auf Basis eines
mehrjährigen Bemessungszeitraums
gestellt werden sollen. Zu diesem
Zweck wurde die Haltedauer für Ak-
tienoptionen von zwei Jahren auf vier
Jahre verlängert. Für außerordentliche
Vergütungsbestandteile soll der Auf-
sichtsrat eine Begrenzungsmöglichkeit
(“Cap”) vorsehen.
Weiterhin wird der Aufsichtsrat dazu
verpflichtet, im Falle der Verschlechte-
rung der Lage der Gesellschaft auf ei-
ne Reduzierung der Vorstandsvergü-
tung auf ein der wirschaftlichen Lage
angemessenes Niveau hinzuwirken.

Schließlich wird auch der Wechsel des
Vorstands in den Aufsichtsrat einer
börsennotierten Gesellschaft er-
schwert. So gilt in der Regel eine zwei-
jährige Wartezeit. Die persönliche Ver-
antwortung des Vorstands für die Akti-
engesellschaft wird durch die Einfüh-
rung eines 10%-igen Selbstbehalts im
Schadensfall bei D&O Versicherungen
zum Ausdruck gebracht. Weiterer
Kernpunkt ist eine Erhöhung der
Transparenz hinsichtlich der Vor-
standsvergütung.
Größtenteils wurde die gesetzgeberi-
sche Intention, die diesen Änderungen
zugrunde liegt, in den Deutschen Cor-
porate Governance Kodex übernom-
men.
Nach dem Wortlaut der Änderungs-
vorschriften richten sich diese Normen
nur an Aktiengesellschaften und deren
Organe. Allerdings hat die Justizmini-
sterin dem Handelsblatt (vgl. Handels-
blatt vom 25.08.2009) gegenüber be-
stätigt, dass vom VorstAG auch Hun-
derte GmbHs betroffen seien. Inwie-
weit eine solche Ausstrahlungswirkung
gegeben ist, lässt sich derzeit noch
nicht abschätzen. Zu gegebener Zeit
werden wir daher dieses Thema noch-
mals aufgreifen. �

WIRTSCHAFTSRECHT


